
 Für alle Verträge zwischen der Passauer Neue Presse GmbH und dem Auftraggeber gelten die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Auftragserteilung 
jeweils gültigen Fassung, die Bestandteil aller geschlossenen Verträge sind.

01 Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden AGB ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift 
zum  Zwecke der Verbreitung. 

02 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

03 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 02 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

04 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung nach 10 dieser AGB vom Verlag zu 
vertreten ist oder auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

05 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend 
in Anzeigenmillimeter umgerechnet.

06 Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift erfolgt dann, wenn der Auftraggeber dies bei Auftragser-
teilung ausdrücklich erklärt und der Verlag dies schriftlich bestätigt hat. In diesem Fall hat der 
Anzeigentext so rechtzeitig beim Verlag einzugehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubri-
zierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

07 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens 3 Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich kennbar gemacht.

08 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhaltes, der Herkunft oder technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen 
oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters und dessen Billigung bindend. Beilagen, die durch Format/Aufmachung beim Leser den 
Eindruck eines Bestandteils einer Zeitung/Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

09 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder Bei-
lagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete/beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

10/1 Der Auftraggeber hat bei einem vom Verlag nach 10/2 dieser AGB zu vertretenden ganz oder 
teilweise unleserlichen, unrichtigen oder unvollständigen Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Nacherfüllung durch den Abdruck einer einwandfreien Ersatzanzeige in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Im Fall der Nacherfüllung wird der Verlag die zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbes. Arbeits- und Materialkosten, tragen. Die 
Nacherfüllung gilt nach dem 2. erfolglosen Nacherfüllungsversuch als fehlgeschlagen. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl oder ist der Verlag hierzu nicht bereit/in der Lage, ist der Auftraggeber 
berechtigt, den Anzeigenpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten und, sofern der Verlag 
eine Pflichtver letzung nach Maßgabe von 10/2 zu vertreten hat, Schadensersatz zu verlangen.

10/2 Auf Schadensersatz haftet der Verlag nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, soweit 
 nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Bei Pflichtverletzungen – gleich aus welchem Rechts-
grund – hat der Verlag Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet der Verlag nur 

 • für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 
 •  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfül-

lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

 Auftraggeber und Verlag erwarten, dass die Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens 
regelmäßig das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt nicht übersteigt.

10/3 Unternehmer müssen Reklamationen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend machen. 

11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden. 

12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13/1 Die Zahlung des Preises erfolgt wahlweise über folgende Zahlungsmethoden: Vorkasse, Rech-
nung, Lastschrift. 

13/2 Der Kaufpreis ist mit Nebenkosten innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum (Zugang der 
Rechnung innerhalb von 5 Tagen nach Rechnungsdatum vorausgesetzt) und Veröffentlichung 
der Anzeige ohne Abzüge zur Zahlung fällig, sofern nichts anderes vereinbart (insb. bei Vorkasse) 
oder zugunsten des Käufers in der Rechnung ausgewiesen ist (z. B. Nachlässe gemäß Preisliste, 
längere Zahlungsfrist).

13/3 Bei Zahlung per Lastschrift erfolgt die Belastung Ihres Girokontos im Anschluss an die Veröf-
fentlichung der bestellten Anzeige. Eine Vorabinformation über den genauen Einzugstermin geht 
Ihnen bis spätestens einen Tag vor der Belastung zu.

14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die gesetzl. Verzugszinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Dem Verlag bleibt jedoch der Nachweis eines weiteren Schadens vorbehalten. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und/oder für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vor-
liegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Ein Anspruch des Auf-
tragsgebers hierauf besteht nicht. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden 
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen (Zeichnungen/Filme) sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 1. Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeit-
schriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigender Mangel, wenn sie 

 bei einer Auflage • bis 50.000: 20 v.H.
  • bis 100.000: 15 v.H.
  • bis 500.000: 10 v.H.
  • über 500.000: 5 v.H. beträgt. 
 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 

Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. Beruht die Auflagen-
minderung auf einer vom Verlag zu vertretenden Pflichtverletzung, ist der Auftraggeber zum 
Rücktritt berechtigt.

18 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen  werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffer-
nanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen  sendet der Verlag zurück, ohne hierzu verpflichtet zu 
sein. 

 Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das 
zu lässige Format DIN A 4 (250 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und 
Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. 
Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart 
werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. 

19 Vorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

20 Erfüllungsort für die gegenüber dem Verlag geschuldeten Leistungen ist der Sitz des Verlages. 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtlichem Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit 
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Auf-
enthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart. 

21 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht d. Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss materiellen Einheitsrechts, insb. des UN-Kaufrechts. Die gesetzlichen 
Vorschriften zur Geltung zwingenden Verbraucherschutzrechtes bleiben unberührt.

a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die 
vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.

b) Für jede Ausgabe ist ein eigener Abschluss zu tätigen. Einzeldispositionen für Regionalausgaben 
werden im Rahmen eines für die Gesamtausgabe vorliegenden Abschlusses rabattiert, jedoch 
nicht zu dessen Erfüllung gewertet. Die Bonusstaffel gilt nur für Anzeigen der gleichen Ausgabe.

c) Voraussetzung für die Gewährung eines Konzernrabattes ist der schriftliche Nachweis einer 
Beteiligung von mehr als 50 %. Dieser wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusam-
menschlüssen gewährt. Keine Anwendung findet er z. B. beim Zusammenschluss verschiedener 
selb ständiger Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des 
Öffentlichen Rechts beteiligt sind.

d) Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Mona ten nach 
Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht worden ist.

e) Der Verlag wendet bei Entgegennahme der Aufträge und Prüfung der Anzeigentexte die 
geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt 
oder getäuscht wird. Bei unklaren Anzeigen oder für die Veröffentlichung nicht geeigneter Texte 
wird der Verlag, soweit zeitlich möglich, vom Auf trag geber eine geänderte Anzeige oder einen 
geeigneten Text anfordern. Der Verlag behält sich vor, Änderungen oder Streichungen vorzu-
nehmen, wenn aus Zeitgründen eine Rückfrage bei dem Auftraggeber nicht möglich ist.

f) Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum Anzeigen-
schluss der betreffenden Ausgabe dem Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen werden 
Satzkosten berechnet. Bei nicht rechtzeitig eingetroffenen Beilagen sind die entstandenen Kosten 
zu ersetzen.

g) Der Verlag ist nicht verpflichtet, Druckunterlagen des Auftraggebers auf Mängel, Vollständigkeit 
oder Richtigkeit zu prüfen. Sind etwaige Mängel bei Druckunterlagen des Auftraggebers nicht 
sofort erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftrag-
geber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in Wiederho-
lungsanzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf 
den Fehler hinweist. Für korrekte Kontrollangaben ist der Auftraggeber verantwortlich, deren 
Fehlen oder Fehlerhaftigkeit führt nicht zum Anspruch auf Nachlass oder Ersatz. Ebenso auch 
nicht ein Abweichen von der Satzvorlage, der Schriftart oder -größe. Etwaige Ansprüche kann 
der Auftraggeber nur im Rahmen der vorstehend abgedruckten 10 der AGB geltend machen.

h) Schwerwiegende Ereignisse, wie insbesondere höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, kriege-
rische oder terroristische Auseinandersetzungen, die unvorhersehbare Folgen für die Leistungs-
durchführung nach sich ziehen, befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung von ihren Leistungspflichten, selbst wenn sie sich in Verzug befinden 
sollten. Eine automatische Vertragsauflösung ist damit nicht verbunden. Die Vertragsparteien 
sind verpflichtet, sich von einem solchen Hindernis zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen 
den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Die gesetzlichen Rechte der 
Vertragsparteien, insbes. bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglich-
keit) bleiben unberührt.

i) Der Ausschluss von Mitbewerbern kann nicht verbindlich zugesagt werden.

j) Bei Kennziffer-Anzeigen ist der Auftraggeber verpflichtet, die den Angeboten beigefügten 
Anlagen, die Eigentum des Einsenders bleiben, zurückzusenden. Für die Haftung des Verlages 
für Verlust oder verspätete Aushändigung von Angeboten gilt Ziffer 10/2 der AGB. Die Weitergabe 
von Zuschriften an Dritte ist nicht gestattet.

k) Inkassoberechtigung haben nur mit Ausweis versehene Vertreter.

l) Anzeigen- und Beilagenaufträge vom Einzelhandel, Handwerk und von gewerblichen Unter-
nehmen, die im Gesamtverbreitungsgebiet der „PASSAUER NEUEN PRESSE“ ansässig sind (s. 
Kartenskizze), dazu zählen auch selbständig werbende Filialbetriebe und Zweigniederlassungen, 
werden über Werbungsmittler zum Grundpreis angenommen und verprovisioniert. Ein Provisions-
anspruch besteht nur dann, wenn der Werbungsmittler alle mit der Auftragsabwicklung zusam-
menhängenden Arbeiten selbst durchführt. Markenartikelhersteller sowie Ver kaufs agenturen, 
Verkaufsstellen und Zweigniederlassungen von überregionalen Verkaufsorganisationen, deren 
Werbung zentral durchgeführt wird, sind keine Lokalinserenten im Sinne der Preisliste. Die 
Entscheidung da rüber hat der Verlag.

m) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der 
für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, 
den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, 
auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen, soweit diese Ansprüche auf 
einem Verschulden des Auftraggebers beruhen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
stornierte Anzeigen, so stehen dem Auftraggeber etwaige Ansprüche daraus nur im Rahmen der 
vorstehend abgedruckten 10/2 der AGB zu.

n) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen 
und Kollek tiven Sonderpreise festzulegen. Er behält sich ferner das Recht vor, die Berichti-
gung (Gutschriften, Nach be rech nungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen innerhalb von sechs 
Monaten nach Rechnungstellung vorzunehmen.

o) Der Verlag handelt auch insoweit im eigenen Namen und für eigene Rechnung, als Aufträge – 
gleich welcher Art – angeschlossene oder in einer Kombination zusammengeschlossene, jedoch 
weiterhin eigenständige Verlage betreffen.

p) Bei Insolvenz, Vergleich und Liquidation entfällt jeder Nachlass nach der Mal- und/oder Mengen-
staffel der Preisliste, es sei denn, der Vertrag wird vollständig erfüllt.

q) Digitale Druckunterlagen müssen den Erfordernissen des Verlages vollständig entsprechen. Für 
Abweichungen von den Verlagserfordernissen, fehlerhafte Dateien, fehlende Auftragsunterlagen 
und Andrucke sowie für die fehlerhafte Übermittlung via ISDN, Internet, etc. haftet der Verlag nur 
nach Maßgabe der vorstehend abgedruckten Ziffer 10/2 der AGB.

r) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag schriftlich zu informieren, wenn er wegen seiner 
Insertion bereits eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat; das gilt insbeson-
dere bei einer Auftragsänderung auf Grund der erfolgten Abmahnung.

s) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erho-
benen Daten, einschließlich personenbezogener Daten, zum Zwecke der Abwicklung des Auf-
trages automatisiert verarbeitet werden. Der Auftraggeber ist insbesondere damit einverstanden, 
dass Daten, einschließlich personenbezogener Daten, an vom Auftragnehmer zum Zwecke der 
Abwicklung des Auftrages beauftragte Dienstleister und Auskunfteien übermittelt werden.
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